
Stadt Geilenkirchen 
 

13.04.2012

 

 

Einladung 
 
zur 7. Sitzung des Ausschusses für Bildung und Soziales der Stadt Geilenkirchen am 
 

Donnerstag, dem 26.04.2012, 18:00 Uhr 
 

im Großen Sitzungssaal, Markt 9, 52511 Geilenkirchen 
 
 
 
Tagesordnung 
 

I. Öffentlicher Teil 

 
 1.   Bestellung eines Schriftführers und eines Vertreters 

Vorlage: 640/2012 
  
 2.   Bekanntgabe der Schüleranmeldezahlen der weiterführenden Schulen zum 

Schuljahr 2012/2013 
Vorlage: 582/2012 

  
 3.   Antrag der Fraktion der BÜRGERLISTE zum Erlass einer Rechtsverordnung 

über den Schuleinzugsbereich der Anita-Lichtenstein-Gesamtschule in Gei-
lenkirchen 
Vorlage: 639/2012 

  
 4.   Antrag der SPD-Fraktion zur Versorgung mit Wohnraum für Senioren und 

behinderte Menschen 
Vorlage: 020/2012 

  
 5.   Bericht über den Verlauf des Bundesprogramms "Toleranz fördern - Kompe-

tenz stärken" 
Vorlage: 583/2012 

  
 6.   Bericht des Beauftragten der Stadt Geilenkirchen für Menschen mit Behin-

derung 
Vorlage: 584/2012 

  
 7.   Verschiedenes 
  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Dr. Möhring 
Ausschussvorsitzender 



Jugend- und Sozialamt 
12.04.2012 
640/2012 

Vorlage 
 
 
 

Beratungsfolge Zuständigkeit Termin 

Ausschuss für Bildung  
und Soziales 

Entscheidung 26.04.2012 

 
 
Bestellung eines Schriftführers und eines Vertreters 
 
Sachverhalt: 
  
Gemäß § 58 Abs. 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) 
ist über die Beschlüsse der Ausschüsse eine Niederschrift aufzunehmen. Nach § 58 
Abs. 2 in Verbindung mit § 52 Abs. 1 GO ist hierfür ein Schriftführer zu bestellen.  
 
Durch eine Neuverteilung der Aufgaben innerhalb des Jugend- und Sozialamtes 
empfiehlt sich auch eine personelle Veränderung bei der Schriftführung für den Aus-
schuss.  
 
Beschlussvorschlag: 
  
Frau Stadtamtfrau Irmtrud Penners wird als Schriftführerin für den Ausschuss für Bil-
dung und Soziales und Herr Stadtamtmann Christoph Nilles als Vertreter bestellt.  
 
 
 
  
 

(Jugend- und Sozialamt, Herr Schulz, 02451/629325) 

1 

Ö  1



Schulverwaltungs-, Sport- und Kulturamt 
11.04.2012 
582/2012 

Informationsvorlage 
 
 
 

Beratungsfolge Zuständigkeit Termin 

Ausschuss für Bildung  
und Soziales 

Kenntnisnahme 26.04.2012 

 
 
Bekanntgabe der Schüleranmeldezahlen der weiterführenden Schulen zum 
Schuljahr 2012/2013 
 
Sachverhalt: 
 
Die Verwaltung wird in der Sitzung die Schüleranmeldezahlen für die weiterführen-
den Schulen der Stadt Geilenkirchen vorstellen und näher erläutern. Soweit vorhan-
den werden auch nachrichtlich die Zahlen der nichtstädtischen Schulen bekannt ge-
geben, die von Schülern aus Geilenkirchen besucht werden.  
 
 
 
  
 

(Schulverwaltungs-, Sport- und Kulturamt, Herr Jung, 02451/629407) 

1 

Ö  2



Dezernat III 
11.04.2012 
639/2012 

Anträge 
 
 
 

Beratungsfolge Zuständigkeit Termin 

Ausschuss für  
Bildung und Soziales 

Vorberatung 26.04.2012 

Rat der Stadt Geilenkirchen Entscheidung 04.07.2012 
 
 
Antrag der Fraktion der BÜRGERLISTE zum Erlass einer Rechtsverordnung 
über den Schuleinzugsbereich der Anita-Lichtenstein-Gesamtschule in 
Geilenkirchen 
 
Sachverhalt: 
  
Auf den beigefügten Antrag vom 01.03.2012 der Fraktion der BÜRGERLISTE wird 
verwiesen. 
 
Der Antrag zielt im Ergebnis darauf ab, ein Steuerungsinstrument zu schaffen, das 
der Schulleitung die Entscheidung über die Aufnahme von Schülerinnen und Schü-
lern aus Kommunen mit einem eigenen Gesamtschulangebot vorgibt, um damit ein 
höheres Aufnahmepotential für Schülerinnen und Schüler aus dem Stadtgebiet Gei-
lenkirchen zu schaffen. 
 
§ 84 des Schulgesetzes NRW (SchulG) gibt dem Schulträger die Möglichkeit, für jede 
öffentliche Schule durch Rechtsverordnung ein räumlich abgegrenztes Gebiet als 
Schuleinzugsbereich zu bilden. In der Regel ist dieses Instrument dann hilfreich und 
notwendig, wenn der Schulträger mehrere Schulen einer Schulform unterhält und 
durch die Bildung von Schuleinzugsbereichen für eine gleichmäßige Auslastung die-
ser Schulen sorgen möchte. Aber auch wenn nur eine Schule der entsprechenden 
Schulform vorhanden ist, ist eine solche Rechtsverordnung zulässig. 
 
Gemäß § 84 Abs. 1 S. 2 SchulG kann eine Schule die Aufnahme einer Schülerin o-
der eines Schülers ablehnen, wenn sie oder er nicht im Einzugsbereich wohnt und 
keinen wichtigen Grund für den Besuch der Schule darlegt. Dies gilt nach § 46 Abs. 5 
SchulG ausdrücklich nicht für Schülerinnen und Schüler, die in ihrer Gemeinde eine 
Schule der gewünschten Schulform nicht besuchen können. 
 
Für Schülerinnen und Schüler aus Kommunen mit eigenem Gesamtschulangebot 
bedeutet dies, dass die Schulleitung der Anita-Lichtenstein-Gesamtschule solche 
Anmeldungen auf der Grundlage der entsprechenden Rechtsverordnung ablehnen 
kann, sofern kein wichtiger Grund für den Besuch der Schule dargelegt wird. 
 
Der Entwurf der beantragten Rechtsverordnung ist als Anlage beigefügt. 
 

1 

Ö  3



2 

 
Beschlussvorschlag: 
  
Die Rechtsverordnung über den Schuleinzugsbereich der Anita-Lichtenstein-
Gesamtschule in Geilenkirchen wird in der im Entwurf vorgelegten Fassung be-
schlossen. 
 
 
 
Anlagen: 
  
Antrag der Fraktion der Bürgerliste vom 01.03.2012 
Entwurf einer Rechtsverordnung über den Schuleinzugsbereich der Anita-
Lichtenstein-Gesamtschule 
 

 (Dezernat III, Herr Brunen, 02451/629106) 
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Rechtsverordnung 
 

über den Schuleinzugsbereich für die Anita-Lichtenstein-Gesamtschule der 
Stadt Geilenkirchen vom … 

 
 
Aufgrund des § 84 Abs. 1 des Schulgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
15.02.2005 (GV.NRW. S. 102), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
14.02.2012 (GV. NRW. S. 97) in der derzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt 
Geilenkirchen in seiner Sitzung am ….2012 folgende Rechtsverordnung über die 
Bildung eines Schuleinzugsbereiches  für die Anita-Lichtenstein-Gesamtschule der 
Stadt Geilenkirchen erlassen: 
 

§ 1 
 
Der Schuleinzugsbereich der Anita-Lichtenstein-Gesamtschule in Geilenkirchen 
umfasst das Gebiet der Stadt Geilenkirchen. 
 

§ 2 
 
Diese Rechtsverordnung tritt mit dem Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung: 
 

Die vorstehende Rechtsverordnung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) beim Zustandekommen dieser Rechtsverordnung nach Ablauf eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

 
b) die Rechtsverordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht 

worden, 
 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Geilenkirchen 
vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Geilenkirchen, den 
 
 
 
Thomas Fiedler 
Bürgermeister 

Ö  3



Jugend- und Sozialamt 
13.04.2012 
020/2012 

Anträge 
 
 
 

Beratungsfolge Zuständigkeit Termin 

Ausschuss für Bildung  
und Soziales 

Kenntnisnahme 26.04.2012 

 
 
Antrag der SPD-Fraktion zur Versorgung mit Wohnraum für Senioren und 
behinderte Menschen 
 
Sachverhalt: 
 
Auf den beigefügten Antrag der SPD-Fraktion vom 12.04.2012 wird verwiesen. 
 
Die Verwaltung wird aus Sicht der Sozialverwaltung eine Situationsbeschreibung ge-
ben und Handlungsmöglichkeiten vorstellen.   
 
 
Anlagenverzeichnis: 
 
Antrag der SPD-Fraktion vom 12.04.2012 
 
  
 

(Jugend- und Sozialamt, Herr Schulz, 02451/629325) 

1 

Ö  4



 SPD Stadtratsfraktion 52511 Geilenkirchen, 12.04.2012 
 - Vorsitzender -  Markt 9 
   +49-02451-659736 
   +49-02451-9152979 
 
 
 

Herrn 

SPD Stadtratsfraktion     Markt 9    52511  Geilenkirchen 

 
Herrn 
Bürgermeister T. Fiedler 
Am Markt 9 
 
52511 Geilenkirchen 

Dr.J.Möhring 

Vorsitzender des Ausschusses für Bildung und Soziales 

 

Aufstellung der Tagesordnung für den Ausschuss Bildung und Sozia-
les 

 

Sehr geehrter Herr Fiedler, sehr geehrter Herr Dr. Möhring, 

die SPD-Fraktion bittet für die nächste Sitzung des Ausschusses Bildung und Soziales 
den folgenden Tagesordnungspunkt aufzunehmen: 

 

Wohnraum für Senioren und Behinderte 

Begründung:  

Der WDR hat heute folgende Meldung verbreitet:  

WDR-Videotext Seite 117 vom 12.04.2012 

 

Wohnraum für Senioren wird in NRW knapp  

 

In NRW gibt es zu wenig behinderten- und seniorengerechte Wohnungen. Die 
Nachfrage steige dramatisch, sagte die Sprecherin des Sozialverbands Deutschland,
Michaela Grems, der „WAZ“-Gruppe in Essen. „Experten gehen davon aus, dass bis
2030 fast 30 Millionen solcher Wohnungen in NRW gebaut werden müssen“, so
Gems. 

In NRW sind von rund 8 Millionen Wohnungen derzeit nur 100.000 barrierefrei und
damit geeignet für alte Menschen und Behinderte. Viele Bewerber stehen dafür auf
der Warteliste. 

 

Ö  4



Unsere Fraktion interessiert, wie sich die Situation für Geilenkirchen darstellt. Sie bittet 
um einen entsprechenden Bericht und um eine Einschätzung der Lage in Geilenkirchen 
für die Zukunft.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Horst-Eberhard Hoffmann 



Jugend- und Sozialamt 
11.04.2012 
583/2012 

Informationsvorlage 
 
 
 

Beratungsfolge Zuständigkeit Termin 

Ausschuss für Bildung  
und Soziales 

Kenntnisnahme 26.04.2012 

 
 
Bericht über den Verlauf des Bundesprogramms "Toleranz fördern - 
Kompetenz stärken" 
 
Sachverhalt: 
 
Die Verwaltung wird in der Sitzung über den Start des Bundesprogramms und die 
Aktionen im Jahr 2011 berichten und einen Ausblick auf die Planungen für 2012 ge-
ben.  
 
 
 
  
 

(Jugend- und Sozialamt, Herr Schulz, 02451/629325) 

1 
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Jugend- und Sozialamt 
11.04.2012 
584/2012 

Informationsvorlage 
 
 
 

Beratungsfolge Zuständigkeit Termin 

Ausschuss für Bildung und So-
ziales 

Kenntnisnahme 26.04.2012 

 
 
Bericht des Beauftragten der Stadt Geilenkirchen für Menschen mit 
Behinderung 
 
Sachverhalt: 
 
Seit dem 30.03.2009 nimmt Herr Heinz Pütz für die Stadt Geilenkirchen ehrenamtlich 
die Funktion eines Beauftragten für Menschen mit Behinderung war. Er wurde zum 
30.03.2011 erneut für weitere zwei Jahre bestellt.  
 
Herr Pütz wird im Ausschuss aus seiner aktuellen Arbeit in seiner zweiten Amtszeit 
berichten.  
 
 
 
  
 

(Jugend- und Sozialamt, Herr Schulz, 02451/629325) 

1 
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